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Wien, am 25. Janner 2019
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Holzinger-Vogtenhuber, BA, Kolleginnen und Kollegen
haben am 27. November 2018 unter der Nr. 2362/J an mich eine schriftliche parlamentarische
Anfrage betreffend ,Rickzahlungen des Kindergelds" gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Einleitend halte ich fest, dass das Kinderbetreuungsgeldgesetz fir Personen mit Einkinften
aus selbstandiger Tatigkeit seit Einfuhrung im Jahr 2002 ein Wahlrecht hinsichtlich einer Ab-
grenzung dieser Einkinfte wahrend des Kinderbetreuungsgeldbezuges vorsieht (siehe dazu
bitte auch die ausfihrliche Beantwortung der Parlamentarischen Anfrage Nr.2229/) vom
7. November 2018). Dieses Wahlrecht hat den Hintergrund, dass es fur Eltern ginstiger sein

kann, keine Abgrenzung vorzunehmen.

Zu Frage 1:
e Wie viele Bezieherlnnen des Kinderbetreuungsgeldes mussten in den Jahren 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 Riickzahlungen leisten?

Eingangs wird festgehalten, dass es im Rahmen der Vollziehung des Kinderbetreuungsgeldes
(KBG) immer wieder und aus den unterschiedlichsten Grinden zu Rickzahlungen kommen

kann.
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So kann etwa eine Ruckforderung wegen Nichterfullung einer Anspruchsvoraussetzung (z. B.
Wegfall der Familienbeihilfe) im Jahr 2011 zu einer Rickzahlung von KBG auch noch im Jahr

2013 fGhren, wenn etwa aus finanziellen Grinden eine Ratenzahlung bewilligt wurde.

Somit lasst eine Auswertung von Zahlenmaterial eines bestimmten Kalenderjahres keinerlei
Rickschluss auf den Zeitpunkt des Entstehens der Forderung zu. Zudem kann aus dieser Aus-
wertung keine Aussage Uber die Hohe des Rickzahlungsbetrages sowie Gber den Grund der
Rickzahlung getroffen werden. Da die Rechnungskreise hinsichtlich Anzahl und Hohe der
Rickzahlungen nicht zwischen den Leistungsarten KBG, Beihilfe, Partnerschaftsbonus und

Familienzeitbonus (FZB, ab 2017) unterscheiden, wird daher hier die Gesamtanzahl

dargestellt.
Jahr Anzahl der KBG/FZB - Bezieherinnen/Bezieher mit einer Rickzahlung
2012 11.887
2013 12.670
2014 11.044
2015 10.604
2016 9.118
2017 7.493
2018* 8.383

* Stand 10.12.2018

Zu Frage 2:
e Wie viele Selbststindige mussten aufgrund der fehlenden ,monatsweisen Aufschliisselung"
bzw. ,Abgrenzung" in den Jahren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 das Kinder-

betreuungsgeld zuriickzahlen?

Wie schon in der Beantwortung zur parlamentarischen Anfrage 2229/J vom 7. November
2018 zu den Fragen 1 und 2 dargelegt, liegen diesbeziglich keine Daten vor, da bei der Be-
scheidstatistik nicht nach den individuellen Grinden der Uberschreitung der Zuverdienst-
grenze unterschieden werden kann. Zudem fuhrt eine Abgrenzung nicht zwingend zu einer

Unterschreitung der Zuverdienstgrenze.

Angemerkt wird, dass eine etwaige Abgrenzung den gesamten Anspruchszeitraum auf
Kinderbetreuungsgeld in einem Kalenderjahr betreffen muss (Rumpfwirtschaftsjahr) und

nicht einzelne Anspruchsmonate.
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Zu Frage 3:
e Wie hoch war die Summe der Riickforderungen in den Jahren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 und 2018?

Die Summe aller Ruckforderungen (d.h. der Rickforderungsbuchungen) nach dem Kinderbe-
treuungsgeldgesetz und Familienzeitbonusgesetz (ab 2017) betrug, unabhangig vom Grund
der Rickforderung, der auch in einem friheren Kalenderjahr liegen kann, im jeweiligen Ka-

lenderjahr wie folgt:

Jahr Summe der Riuckforderungen
2012 € 24.914.680,63
2013 € 23.452.928,82
2014 €16.925.436,67
2015 €19.519.965,55
2016 €16.514.981,26
2017 €16.472.043,29
2018* €20.832.474,65

* Stand 10.12.2018

Zu Frage 4:
e Wie hoch war die Summe der Riickzahlungen in den Jahren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 und 2018?

Die Summe aller geleisteten Rickzahlungen betreffend Kinderbetreuungsgeldgesetz sowie
Familienzeitbonusgesetz (ab 2017) betrug, unabhangig vom Grund der Rickzahlung und vom

Zeitpunkt der Ruckforderung, wie folgt:

Jahr Summe der Rickzahlungen
2012 €20.240.442,57
2013 €22.251.110,67
2014 €19.505.609,50
2015 €19.480.936,06
2016 €18.107.810,95
2017 €17.008.996,69
2018" €20.650.527,26

* Stand 6.12.2018
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Zu Frage 5:
e Wie viele Beschwerden beziiglich Rickforderungen des Kinderbetreuungsgeldes sind im Mi-

nisterium eigelangt?

Ich ersuche um Verstandnis, dass Anfragen bzw. Beschwerden im Bundes-
kanzleramt/Fachabteilung Kinderbetreuungsgeld statistisch nicht nach Themen erfasst

werden.

Zu Frage 6:
e Warum wurde die Praxis der Mahnungen und Erinnerungsschreiben seitens der SVA auf

Weisung des Familienministeriums eingestellt?

Eine generelle Aufforderung zu einer Abgrenzung ist mangels Kenntnis der individuellen

Situation der KBG-Bezieherinnen und -bezieher nicht moglich.

Allgemeine InformationsmalRnahmen zu Vor- und Nachteilen der Abgrenzung sowie der Fris-
ten durch die Krankenversicherungstrager (z. B. in Mitgliederzeitschriften) sind selbstver-
standlich in meinem Sinne. Im Zuge der gesetzlichen Einfihrung der Nachweisfrist ist der Ge-
setzgeber sogar explizit von solch einer Information als Serviceleistung durch die Krankenver-
sicherungstrager ausgegangen (siehe Erlauternde Bemerkungen, 1522 BIgNR XXIV. GP, Sei-
te 5).

Zu Frage 7:
e Wurden bereits MafSnahmen eingeleitet, um zukinftig Mahnungen und Erinnerungs-

schreiben wieder zu ermdglichen, um solche Hdrtefdlle zu vermeiden?

Zum Thema Information wird zundchst festgehalten, dass bereits seit Einfuhrung der Zwei-
jahresfrist fir Geburten ab 1. Janner 2012 selbstverstandlich in den einschlagigen Informati-
onsmaterialien die entsprechenden Hinweise auf eine Abgrenzung bis zum Ablauf des zwei-

ten auf das Bezugsjahr folgenden Kalenderjahres bei sonstiger Verwirkung erfolgten.

Insbesondere darf nicht Gbersehen werden, dass das Informationsblatt zum Kinderbetreu-
ungsgeld, dessen Erhalt und Kenntnisnahme der antragstellende Elternteil mit Unterschrift
bestatigt, den klaren und eindeutigen Hinweis enthalt, dass besagter Nachweis ,nur bis zum
Ablauf des zweiten auf das betreffende Kalenderjahr folgenden Kalenderjahres bei sonstiger Ver-

wirkung" erbracht werden kann.

Auch auf der Homepage des Bundeskanzleramts (Sektion Familien und Jugend) sowie in der

Broschire Kinderbetreuungsgeld wurde stets auf diesen Umstand hingewiesen.
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Bei Verstandnisfragen gab und gibt es stets die Mdglichkeit, auch telefonisch Auskinfte zu
erlangen. So wurde mit Mai 2017 eine eigene Infoline Kinderbetreuungsgeld unter der kos-
tenlosen Telefonnummer 0800 240 014 installiert, die fur Fragen zum Kinderbetreuungsgeld
das Familienservice des damaligen Familienministeriums ersetzte. Es kann dariber hinaus
aber erwartet werden, dass Eltern die ihnen vorliegenden Informationsmaterialien auch lesen
und sich mit ihren Rechten und Pflichten entsprechend vertraut machen. Die standige Recht-

sprechung bestatigt diesen Standpunkt.

Seit Ende 2016 wurden dennoch infolge eines Gesprachs der zustandigen Fachabteilung mit
der SVA, welche bis dahin keine allgemeinen Informationsinitiativen gesetzt hatte, erstmals
auch zusatzliche Informationen in den einschldgigen Informationsmaterialen der SVA bereit-
gestellt.

Als erganzende InformationsmalRnahme wurde fir Geburten ab Marz 2017 ein allgemeines
Informationsschreiben zum Kinderbetreuungsgeld zur Vollendung des 14. Lebensmonats des
Kindes implementiert. Dieses enthalt u.a. den Hinweis auf die mdgliche Abgrenzung und er-
geht an alle Eltern. Zudem wurde im Antragsformular eine Moglichkeit aufgenommen, eine
einmalige Erinnerung zur rechtzeitigen Abgrenzung anzufordern. Dieses spezielle Erinne-
rungsschreiben wurde unter Einbeziehung der Fachexpertinnen und -experten der SVA und
WKO erstellt.

Dr. Juliane Bogner-Straul3

G Unterzeichner serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
1\ T
e %‘% Datum/Zeit 2019-01-25T09:36:22+01:00

aQ -
ol i 5 % Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen

L Prifinformation Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
BUNDESKANZLERAMT https://www.bka.gv.at/verifizierung
AMTSSIGNATUR Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

5von5

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2019- 01- 25T09: 40: 59+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2019-01-25T09:36:22+0100
	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2019-01-25T09:40:59+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




